
 

 

B E S C H L U S S  

 

aus der Niederschrift über die 25. Sitzung – Wahlperiode 2020/2025 – 

des Rates 

vom 19. September 2023 

 

 

 

Öffentlicher Teil 

 

3) Errichtung von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen und 

Obdachlosen 

720-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

Die derzeitigen Flüchtlingsströme stellen die Gemeinde Niederkrüchten aktuell vor eine 

in diesem Ausmaß noch nie dagewesene Herausforderung in Bezug auf die Unterbrin-

gung von Flüchtlingen. Die aktuellen Zahlen übersteigen die aus dem Jahr 2015 bereits 

um ein Vielfaches. 

Aktuell sind in der Gemeinde Niederkrüchten ca. 400 Flüchtlinge in kommunalen oder 

privaten Unterkünften untergebracht. Kurz- bis mittelfristig ist aufgrund der von der Ge-

meinde Niederkrüchten zu erfüllenden Aufnahmequoten mit ca. 100 weiteren Zuwei-

sungen zu rechnen. Des Weiteren muss für ca. 85 Personen alternativer Wohnraum 

geschaffen werden, da die bisherigen Unterkünfte in naher Zukunft nicht mehr zur Ver-

fügung stehen werden. 

Neben der kurzfristigen Anmietung und dem Kauf von geeigneten Immobilien sowie der 

Errichtung von Mobilheimen bedarf es einer grundsätzlichen konzeptionellen Überle-

gung, wie die Bedarfe der Unterbringung in der Gemeinde Niederkrüchten mittel- bis 

langfristig – beispielsweise durch konventionelle oder modulare Errichtung von entspre-

chenden Wohnunterkünften – gedeckt werden können. Die Konzeption sollte eine Aus-

sage über die Anzahl der zu errichtenden Gebäude, die Unterbringungskapazitäten so-

wie geeignete Grundstücke zur Errichtung möglicher Unterkünfte aufzeigen, konventio-

nelle und/oder modulare Bauweisen beschreiben und Kostenschätzungen beinhalten.  

 



Beschluss aus 25. Sitzung des Rates 2 von 2 

Beratungsverlauf: 

Auf Anregung von Ratsmitglied Wahlenberg ergänzt Bürgermeister Wassong den Be-

schlussvorschlag dahingehend, dass die Konzeption bis zum Ende des ersten Quartals 

2024 zu erstellen ist, und lässt sodann über den modifizierten Beschlussvorschlag ab-

stimmen.  

 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum Ende des ersten Quartals 2024 eine Konzep-

tion zur mittel- bis langfristigen Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen zu er-

stellen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en) 

 
 

 

 




